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Heimatschutz und Gewiisser-
schutz

Esist meine Aufgabe, zur Beziehung zwischen Hei-
matschutz und Gewdsserschutz und vor allem zu
Konfliktsituationen aus der Sicht des Gewiisser-
schutzes Stellung zu nehmen. Gewiisserschutz ist
nach meiner Auffassung auch Heimatschutz, und
zwar ein wesentlicher Teil von ihm, wenn man den
Landschaftsschutz in den Heimatschutz integriert.
Konfliktsituationen, soweit man von solchen spre-
chen kann, sind mit dem Inkrafttreten des neuen
Gewisserschutzgesetzes vom 8. Oktober 1971 ent-
standen, dessen Artikel 20 lautet:
«Baubewilligungen fir Gebdude und Anlagen
ausserhalb des im generellen Kanalisationsprojekt
abgegrenzten Gebietes diirfen nur erteilt werden,
sofern der Gesuchsteller ein sachlich begriindetes
Bediirfnis nachweist. Die Baubewilligung darf erst
erteilt werden, wenn die Ableitung und Reinigung
oder eine andere zweckmissige Beseitigung der
Abwisser festgelegt ist und die Zustimmung der
kantonalen Fachstelle fir Gewisserschutz vor-
liegt.»
Dieser Artikel 20 wird in der Allgemeinen Gewis-
serschutzverordnung, in Artikel 27 ndher erlautert
und prézisiert:
Neu- und Umbauten ausserhalb des GKP.
«1 Das Bediirfnis fiir einen Neu- oder Umbau aus-
serhalb der Bauzonen bzw. des durch das GKP ab-
gegrenzten Gebietes gilt als sachlich begriindet,
wenn der Gesuchsteller auf das geplante Gebdude
oder eine Anlage dringend angewiesen 1st und de-
ren abgelegener Standort durch ihre Zweckbestim-
mung bedingt oder im 6ffentlichen Interesse er-
wiinscht ist. Die Anschlussméglichkeit an eine Ka-
nalisation begriindet in keinem Fall ein sachliches
Bediirfnis.
2 Als Bauten oder Anlagen, fiir die ein sachlich be-
griindetes Bediirfnis im Sinne von Artikel 20 des
Gesetzes bestehen kann, gelten insbesondere:
— Landwirtschaftsbetriebe, Freilandgértnereien,
— Bergbahnstationen, Bergrestaurants, Hochge-
birgsunterkiinfte,
— Sanatorien,
— Militér-, Zivilschutz- und Zollanlagen,
— Anlagen zur Erschliessung von Rohstoffen,
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— Anlagen zur Herstellung oder Lagerung gefihr-
licher Giiter,
— Schiessanlagen.

3 Zur Behandlung des Abwassers ist eine geeignete
Gruppen- oder Einzelreinigungsanlage zu erstel-
len, wenn der Anschluss an eine zentrale Reini-



Praktisch alle abgelegenen Weiler in weiten Gebieten
unseres Landes, selbst die schmucksten Maiensdsse, die
ausgewachsene Dorfchen sein konnen und als kompakte
oder Streusiedlung charakteristische Kulturlandschaften
pragen, konnen aufgrund der neuen Gewdsserschutzbe-
stimmungen nicht mehr durch Nutzungsinderungen er-
halten werden. So willkommen der landesplanerisch ord-

nende Effekt der verschdrften Vorschriften sein mag, so
nachteilig ist seine Wirkung im Hinblick auf die kultur-
politisch wichtige Zielsetzung, gewisse Landschaftstypen
integral zu erhalten. Eine vorsichtige Lockerung und
gleichzeitig sehr differenzierte Anwendung des Geselzes
ist anzustreben.
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gungsanlage nicht zweckmiissig oder zumutbar ist.
Sofern der Abwasseranfall gering und kein geeig-
neter Vorfluter zur Aufnahme des gereinigten Ab-
wassers vorhanden ist, konnen abflusslose Gruben
erstellt werden.

4 Bei Landwirtschaftsbetrieben kann die Neuer-
stellung von abflusslosen Gruben fiir hiusliches
Abwasser auch an Stelle von Gruppen- oder Ein-
zelreinigungsanlagen gestattet werden.»

Der Begriff der Umbaute ist in Artikel 25 wie folgt
definiert:

Umbauten

«Als Umbau im Sinne von Artikel 19 und 20 des
Gesetzes gilt jede baupolizeilich wesentliche Ver-
inderung an Bauten und Anlagen, die eine Ver-
grosserung des Nutzraumes, eine Erhohung der
Anzahl Wohnungen oder eine andere Art von Ge-
brauch oder Nutzung bezweckt.»

In der Praxis bzw. fiir den Vollzug dieser Gewiis-
serschutzgesetzgebung heisst das, dass Umbauten
und Neubauten ausserhalb des Baugebiets nicht
mehr bewilligt werden diirfen, sofern sie nicht
standortgebunden sind.

Von einer Konfliktsituation mit dem Heimat-
schutz wird dann gesprochen, wenn ein Gebiude
ausserhalb des Baugebiets im Interesse des Hei-
mat- oder Landschaftsschutzes durch Umstruktu-
rierung oder durch eine andere Art von Gebrauch
oder Nutzung, der Landschaft erhalten werden soll
und dies aus Griinden des Gewisserschutzes nicht
moglich ist.

Ein malerischer Stadel im Alpen- oder Voralpen-
gebiet inmitten einer Alpweide ist unbestritten er-
haltungswiirdig. Und erst eine Alphiitte, in der
eine hitbsche Sennerin oder ein wihrschafter Senn
ein Glas kithlende Milch bereithilt! Sind jedoch
die Alpen und Maiensisse nicht mehr bestossen.
die Wirtschaftsgebdaude wie Stille und Stadel nicht
mehr in Gebrauch, so kann oder muss man sich
fragen, was mit diesen Bauten geschehen soll. Sind
sie dem Untergang geweiht, oder wozu konnen sie
noch dienen? Unbestritten bleibt auch nach dem
neuen Gewisserschutzgesetz, dass die Wohnein-
heiten der Alphiitten und Maiensésse in dem Um-
fang weiter genutzt werden kénnen, wie sie von
altersher fir Wohnzwecke genutzt wurden, auch
wenn sie nicht mehr der Bewirtschaftung der Alp
dienen. Die neue Gesetzgebung will damit ganz
allgemein den bisherigen Besitzstand garantieren.
Dies gilt auch fiir die Stille und Stadel. Ein Umbau
dieser Bauten in Wohnriume, Wochenend- und
Ferienhduser ist jedoch nicht gestattet. Man kann
sich in guten Treuen fragen, ob dies falsch oder
richtig ist. Es zeigt sich immer wieder, dass nach
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einer Umstrukturierung von Stillen und Stadeln
in Wohnbauten diese selbst und ihre ndhere Um-
gebung der allgemeinen Zuginglichkeit entzogen
werden, was durch Tafeln mit der Aufschrift «Pri-
vaty gekennzeichnet wird. Bauten und speziell ihre
nihere Umgebung werden «kultiviert» und damit
zu Fremdkorpern in der Landschaft. Es ldsst sich
nicht vermeiden, dass diesen Bauten, sobald ihnen
die urspriingliche Funktion entzogen wird, die
Einheit mit der sie umgebenden Natur verloren-
geht.
Abgesehen davon widerspricht eine Anderung von
Gebrauch oder Nutzung ausserhalb des Kanalisa-
tionsgebietes den Grundsitzen des Gewiisser-
schutzes. Ein Einbruch in die Forderung des Ver-
botes von Umbauten und Neubauten ausserhalb
des Baugebiets kann auch nicht fiir Bauten in den
vorerwidhnten Verhiltnissen, als extremste Situa-
tion, ohne Prijudiz fur das Mittelland gestattet
werden. Wenn die Moglichkeit einer dauernden,
einwandfreien Abwasserbeseitigung fiir einzelne
Bauten, speziell wenn sie nicht dauernd bewohnt
sind, verneint werden muss, so gilt dies in allen
Landesteilen. Wie tibrigens auch die Vorschrift des
schweizerischen Milchregulativs, wonach hiusli-
ches Abwasser nicht wihrend der Vegetationspe-
riode auf Wiesland ausgebracht werden darf.
Personlich begriisse ich diese Gewésserschutzvor-
schriften, die eindeutige und klare Rechtsverhélt-
nisse schaffen. Die Erhaltung schutzwiirdiger Bau-
ten, die fur das Landschaftsbild unentbehrlich
sind, sollte auf andere Weise als durch Umbau in
Wochenend- und Ferienhduser moglich sein.
Gespriache mit Kollegen aus der Planung, vom
Landschaftsschutz, Heimatschutz und Gewdésser-
schutz haben die Problematik einer vielfach ge-
wiinschten, flexiblen Praxis gezeigt. In Landwirt-
schafts- und vor allem in Landschaftsschutzgebie-
ten haben Bauten eine standortgebundene Funk-
tion zu erfiillen. Sie sind in Art. 27 der allgemeinen
Gewisserschutzverordnung umschrieben und sind
in allen Zonen, z. T. auch in den Schutzzonen, zu-
ldssig. Wenn nicht eine strenge Praxis das Bauen in
geordnete Bahnen zwingt, wird ein Erfassen aller
Abwasser unmoglich und damit ein wirksamer Ge-
wisserschutz illusorisch.
Seit es Menschen gibt, wird die Natur durch sie
verdndert. Dies wird auch immer so bleiben. Wir
haben jedoch dafiir zu sorgen, dass die Natur nicht
vergewaltigt wird, und zwar die Natur als Ganzes
gesehen, worin das Wasser sowohl in seiner Menge
wie 1n seiner Qualitit eine entscheidende Rolle
spielt.

H. Guldener, Ing. SIA



	Heimatschutz und Gewässerschutz

